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Betrifft~ Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Beamten-, Kranken- und Unfallversicherungs­
gesetz geändert wird (15 0 Novelle zum B-KUVG) 

Der Österreichische Rechtsanwaltskammertag bestätigt den 

Empfang des Entwurfes der 15. Novelle zum B-KUVG und er­

laubt sich fristgerecht nachstehende 

S tel 1 u n g nah m e 

abzugeben. 

Wie sich aus den Erläuterungen ergibt, ist es Sinn und Zweck 

der vorliegenden Novelle, das Beamten-, Kranken- und Unfall­

versicherungsgesetz den Änderungen anzupassen, welche die 

41. Novelle zum ASVG mit sich bringt. Der Österreichische 

Rechtsanwaltskammertag verweist in diesem Zusammenhang auf 

seine ausführliche Stellungnahme zum Entwurf der 41. Novelle 

zum ASVG und erklärt, daß gegen den vorliegenden Gesetzesent­

wurf keine Bedenken bestehen. 

:·.')Wj,,~~, am 9.September 1985 
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